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Das Nachtschreiberamt in Zürich
Von Vrof. G. Meyer v. Knonau.

Unter allerlei Papieren siel mir kürzlich ein Brief in die

Hand, den 1854 Kaspar Schweizer, alt Nachtschreiber — wohl
der letzte derartige Funktionär — meinem Vater auf eine

geschehene Nachfrage schrieb.

Dieser Nachtschreiber meinte, das Amt sei erst in der Mitte
des 18. Jahrhunderts oder nach derselben von der damaligen

Stadtpolizei errichtet worden.

1808 war Schweizer selbst, als Nachfolger des Nachtschreibers

Ulrich, vom Stadtrathe ins Handgelübde genommen worden,

wobei ihm die Wichtigkeit des Postens ans Herz gelegt

wurde, daß durch gute Ordnung und Pünktlichkeit sogar

Menschenleben gerettet werden könnten, wie das nachher Erzählte

darthun werde.

„Früher war kein Nachtschreiber; aber es lebte damals ein

Herr Mors, Bürger von Zürich. Er wohnte in der Schanz in
dem kleinen Hause, das später der Herr Landschreiber Wüst
besaß, nahe an der ehemaligen Sihlporte.
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Der Herr Morf hatte ohne Aufforderung der Behörden

die Freude, alle Nacht im Einverständniß mit den Herren Wirthen

ein Verzeichnis aller Fremden, so in den Gasthöfen luschier-

ten (sie), aufzunehmen. Es begab sich einmal, daß die Behörde

sich weiß nicht mehr, ob von Straßburg oder Colmar)
sich an die Polizei in Zürich mit der Anfrage meldete, ob nicht

zu der und der Zeit einer in dem und dem Gasthof übernachtet

sei, indem ein Arrestant bei ihnen auf Leben und Tod sitze,

und welcher im Verhöre immerdar dabei bleibe, daß er an

derselben Nacht, wo die That begangen worden, in Zürich
übernachtete.

Da konnte freilich die Polizei in Zürich nichts wissen. Da
aber erinnerte man sich, daß der und der alle Nacht ein Ver-

zeichniß der Fremden aufnehme.

Herr Morf wurde befragt, und es fand sich richtig, daß der

Gesuchte deutlich mit Name und Geschlecht sich in einem der Gasthöfe

vorfand, welches unverweilt der fragenden Behörde mit

Freuden bekannt gemacht wurde. Von da an wurden die Herren

Wirthe aufgefordert, genaue Controlle über die bei ihnen

übernachtenden Fremden zu führen. Darnach ward die Nachtschreiberstelle

unter polizeilicher Aufsicht eingeführt.

Noch habe ich mir sagen lassen, es seie eines Tages ein

Fuder Margräfler Wein vor des Morsen Haus gebracht worden.

Der Fuhrmann übergab den Frachtbrief. Aber Morf als

alter ehrlicher Mann sagte, er habe keinen Wein bestellt und

wäre auch nicht im Stande, den Wein jemals zu bezahlen: er

solle nur mit dem Wein wieder fort fahren. Da zog der Fuhrmann

einen anderen Brief aus der Tasche, mit der Adresse an

Herrn Morf in der Schanz in Zürich, worin der Sender seinem

Lebensretter herzlich dankte, mit der Bemerkung, „daß er seine

alten Tage mit einem guten Glas Wein stärken und auf ihre

beiderseitige Gesundheit trinken möge".
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Schweizer wußte nicht, ob schon Mors noch wirklich als

Nachtschreiber bestellt worden sei, ob zwischen diesem und Ulrich

ein solcher Beamter funktionirt habe. Dagegen vermochte er sich

noch wohl zu erinnern, wie er sich oft Abends habe sputen

müssen, als in den ereignißreichen Jahren 1814 und 1815,

zur Zeit der wichtigen politischen Verhandlungen, Zürich von

Fremden oft überschwemmt gewesen sei.
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